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Peilrigr Nr . 339 der Karlsruher Zeitung .
Mittwoch , 11 . Dezember 1889 .

Vadifchrr Städtetag .
- i- Lahr , 5 . Dez . Auf dem Städtetag zu Bruchsal vom 20 . Mai

d. I . wurde Lahr zum Vorort des nächsten Städtetags und als
Zeitpunkt des Zusammentritts der 14 . Oktober d . I . bestimmt .Da gegen letzteren Tag in der Folge von mehreren Städten Be¬
denken geilend gemacht wurden , insbesondere weil die projektirten
Vorlagen bis zu dem erwähnten Tage nicht genügend vorbereitet
werden konnten , so wurde der Städtetag auf den heutigen Tag
verlegt .

Die öffentliche Sitzung begann heute Vormittag 9 Uhr im
Rathhaussaalc dahier ; als Vertreter der Städte waren die nach-
verzeichnetc» Herren anwesend : von Baden : OberbürgermeisterGönner , Obmann des Stadtverordnetenvorstands Beizer ;von Bruchsal : Oberbürgermeister vr Gautier , Stadtrath
Hetterich ; von Freidurg : Bürgermeister vr . Thoma ,Stadtrath Walterspiel ; von Heidelberg : Oberbürgermeister4>r . Wilckens , Bürgermeister 1>r . Walz ; von Karlsruhe :Bürgermeister Schnetzler , Stadtrath Boeckh , Mitglieddes Stadtvrrordnetenvorstandes Schwindt ; von Konstanz :
Oberbürgermeister W c d e r ; von Lahr : Oberbürgermeister vr .Schlnssrr , Bürgermeister Mörstadt , Stadtrath Stoesser ,Obmann des Stadtverordnetenvorstandes Sander ; von Mann¬
heim : Oberbürgermeister Moll , Bürgermeister Bräunig ;von Pforzheim : Oberbürgermeister Habermehl , Stadtver¬
ordneter Gesell .

Zum Protokollführer wurde vom Stadtrath Lahr Nathschreiber
Leisinger ernannt .

Oberbürgermeister vr . Schlaffer , welcher nach tz 7 der
Satzungen der badischen Städtetage den Vorsitz übernimmt , be¬
grüßt die Versammlung und theilt mit , daß sich der Städtetagmit folgenden Vorlagen beschäftigen werde :

1 . Zur Revision des Ortsstraßengesetzcs ( Antrag der Hierwegenauf dem letzten Slädtetag eingesetzten Kommission ).2. Petition an die Großh . Regierung wegen Abänderung des
8 184 der Forstgesetzes ( Antrag der Kommission des Städte¬
tags zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Dienst - und Ge¬
haltsordnung für die städtischen Beamten ).

Die weiter auf der Tagesordnung enthaltene Vorlage betreffend
„Petition an die Großh . Regierung wegen Abänderung der88 27 und b2 der Rechnungsanweisung für die der Städteord¬
nung unterstehenden Gemeinden " ( Anträge des Stadtraths Kon¬
stanz ) wurde von dem Vertreter der Stadt Konstanz vor Beginnder Sitzung zurückgezogen.

Hierauf wird die Beratbung des ersten Gegenstandes , „ZurRevision des Ortsstraßengesetzcs ", Entwurf eines bei Großherzog -lichem Ministerium des Innern einzureichenden Gesuchs , die Ab¬
änderung des Ortsstraßengesctzes vom 20 . Februar 1808 , sowiedes 8 73 der Stäüteordnung eingetreten .

Hiezu ergreift zunächst Herr Bürgermeister Bräuni , - Mann¬
heim das Wort .

Bereits im letzten Städtetag in Bruchsal habe ein Antrag der
Stadt Mannheim wegen Abänderung des Baufluchtengesetzes
Vorgelegen , zu dessen Prüfung und Bearbeitung fei eine Kom¬
mission ernannt worden , bestehend aus Vertretern der Städte
Mannheim , Freidurg und Karlsruhe . Die Kommission sei nun
bei ihren Berathungen dazu gelangt , über den ursprünglichen
Rahmen hinauszugehen und auch andere Paragraphen , als ur¬
sprünglich beabsichtigt , in den Bereich ihrer Prüfung zu ziehen.

Herr Bürgermeister Schnetzler habe sodann eine Denkschrift
auSgearbeitet , welche dem heutigen Städtetag vorliege

Kür diese überaus sorgfältige und auf eingehenden Studien
beruhende Arbeit sei Herrn Bürgermeister Schnetzler bereits der
besondere Dank der Kommission ausgesprochen , den er hiermit
wiederhole . Herr Bürgermeister Schnetzler dankt und befür¬wortet dir Annahme seines Entwurfs , welcher alsdann in nach¬stehenden Abtheilungen zur Durchberathung gelangt .

1. Nach Art . 2 Abs . 1 deS Gesetzes sind die Ortsbaupläne
nach dem voraussichtlichen Bcdürfniß der näheren Zukunft
frstzustellen .

Der Antrag der Kommission geht dahin , Veranlassung zugeben , daß diese Beschränkung aus dem Gesetze entfernt werde .Sie begründe diesen Antrag hauptsächlich damit , es könnte ausdem Wortlaut deS Gesetzes gefolgert werden , daß nur das Be -
dürfniß der nächsten Jahre in Rücksicht zu ziehen , ein auf längereZeit berechneter Plan aber überhaupt nicht zuzulassen sei . Eswerde aber niemand , der mit der Art und Weise , wie die bau¬liche Entwickelung der Städte sich vollziehe , auch nur einiger¬maßen vertraut sei , darüber im Unklaren sein können , daß ein
Ortsbauplan , wenn er seine Entwickelung in gesunde Bahnenlenken und verfehlte Anlagen verhindern solle, von einem höherenStandpunkt auk gefertigt werdtn müsse , als welcher durch das
Bedürfniß der nächsten Jahre bezeichnet ist .

Nach kurzer Debatte , an welcher sich die Herren Habermehl ,Schnetzler , Weber und vr . Gautier betheiligten , wirdder Kommissionsantrag unverändert angenommen .1 ». Oberbürgermeister Habermehl regt an , es möge aufStrich von Art . 2 Aiff . 6 des Gesetzes hingewirkt werden , wo¬
nach der endgiltig festgestellte Bauplan nochmals öffentlich auf¬
gelegt und bekannt gemacht werden muß ; er ziehe jedoch, da der
Vorschlag auf Bedenken stößt , seinen Antrag zurück.2. Nach Art . 6 des Gesetzes kann der Grundeigenthümer ,welcher im Zwangswrge eine Liegenschaft abzutreten hatte , wennder Ortsbauplan nicht ausgeführt wird , gegen Rückersatz der
empfangenen Entschädigung sein Eigenthum bis zum Ablauf der
Klagverjährung , 30 Jahre lang , wieder an sich ziehen .Die Kommission beantragt , diese Gesetzesbestimmung zu be¬
seitige » , weil sie Rechtsfolgen nach sich ziehe , die den Anforde¬
rungen der Billigkeit und jenen der Zweckmäßigkeit in dieser
Weise widersprechen ; nur dem Umstand , daß diese Gesetzes¬
bestimmung zu wenig bekannt sei, sei zu danken , daß sie nicht zuden zu erwartenden schweren Mißständen geführt habe . Wer Eigen¬thum zum öffentlichen Nutzen abtrete , müsse hiefür voll ent¬
schädigt werden ; ein Bedürfniß , dem Eigenthum noch writergehendeRechte zu gewähren , bestehe nicht ; auch dem Zwangsabtreiungs -
gefetz sei eine solche Bestimmung nickt bekannt .

In längerer Debatte , an der sich die Herren vr . Wilckens ,Habermehl , Gönner , Schnetzler , Weber , Boeckhund vr . Thoma betheiligen , erklärt sich der Städtetag mitdem Kommissionsantrag einverstanden , vr . Wilckens machtjedoch darauf aufmerksam , daß wenigstens eine ähnliche Bestim¬

mung bereits in § 84 des ZwangsabtrctungsgesetzeS , aber aufdie Frist eines Jahres beschränkt, bestehe; er nehme an , daß nachBeseitigung des 8 6 diese Bestimmung an seine Stelle tret »Nach kurzer Berathung erklärt sich der Städtetag hiemit ein¬verstanden . Der bezügliche Abschnitt der Denkschrift soll hienachin der Redaktion eine Veränderung erfahren .3. Nach Art . 7 Abs . 2 »es Gesetzes ist die Baupolizeibehördebefugt , in einzelnen Fällen Abweichungen vom Ortsbauplan zugestatten , und können jedenfalls Gebäude , ohne daß besondereErlaubniß hiezu erforderlich , hinter die Bauflucht zurückgesetztwerden . Die Kommission wünsche den Strich dieser Bestimmungin beiden Beziehungen . Es sei einmal der Baupolizeibehördeeine zu weitgehende Befugniß übertragen , wenn mau ihr gestatte ,nach freiem Ermessen Abweichungen von dem so umständlichenVerfahren und unter Mitwirkung so vielfacher Faktoren fest¬gestellten Bauplan zuzulassen , zumal unter Umständen schon eineeinzelne Abweichung , z . B . hinsichtlich der Straßenhöhe , aus -reiche, die Ausführung des Ganzen unmöglich zu machen . So¬dann sei die freie Ermächtigung jedes Einzelnen , nach Beliebenhinter der Baulinie zurückzubleiben , namentlich wo geschloffengebaut werde, sehr bedenklich , da durch Sichtbarwerden der ödenFeuerwände der Nachbarhäuser die ganze Straße verschändetwerden könne.
Nach längerer eingehender Debatte , an welcher sich die HerrenHabermehl , Schnetzler , vr . Thoma , vr . Wilckens und Weberbethciligen , werden Bedenken gegen den Antrag , wenigstens wasdas Bauen hinter die Baulinie anlangt , geltend gemacht ; der¬selbe gehe zu weit ; man solle wenigstens das Zurückfahren dagestatten , wo nicht geschloffen gebaut werde (Habermehl , vr .Thoma ) , auch werde es zweifelhaft sein , ob der Strich der Be¬stimmung für die Verhältnisse kleiner Orte durchführbar sei(Weber ) . Auf die Entgegnung Schnetzlers , in Ausnahmsfällenbleibe ja immer der Weg einer Abänderung des Bauplans fürden einzelnen Fall , wird geltend gemacht, daß dieses Verfahrenumständlich , kostspielig und vor Allem mit Verlust kostbarer Zeitverbunden sei.

Schließlich beantragen Weber und vr . Wilckens , esmöge an Stelle des Strichs von Abs . 2 eine Abänderungdesselben dahin beantragt werden , daß Abweichungen von demOrtsbauplan nur von der Banpolizeibehärde , inUeberein -stimmung mit dem Gemeinderath in der Art zu¬lässig sind , daß Gebäude hinter die Baufluchtin g le i ch lau fe n d e r 8 i ni e mit derselben gesetztwerden .
Mit dieser Aenderung findet der Kommissionsantrag die ein¬stimmige Genehmigung des Städtetags .4 . Nach Art . 8 des Gesetzes kann bei neu anzulegenden OrtS -straßcn die Befolgung des OrtsbauplanS nur da verlangt wer¬den , wo die Straße bis zn dem Bauplatz und längs desselbenbereits von der Gemeinde übernommen und auf mindestens 15Fuß Breite in der endgiltigen Straßenhöhe für Fußgänger undFuhrwerk benutzbar hergcstellt ist , oder wo diesen Bedingungenohne Verzug Genüge geleistet wird .Die Kommission betont , daß die vorstehende Gesetzesbestim¬mung den Gemeindeverwaltungen Veranlassung zur dringlichstenBeschwerde gebe. Sie erscheine als Besonderheit des badischenRechts , nach ihr könne nach Ausstellung des OrtsbauplanS derEinzelne jederzeit durch Aufführung eines mit dem Bauplan imWiderspruch stehenden , recht weit vom Weichbild entferntenBaues die Gemeinde in die Alternative versetzen , entweder mitenormen Koken eine ganz überflüssige , vielleicht sogar gemein¬schädliche Straße auszuführen , oder aber auf den ganzen Plan ,vielleicht sogar auf eine planmäßige Ortserweiternng in derbetreffenden Richtung überhaupt zu verzichte« . Die Begründung ,daß durch die Bestimmung die Gemeinden einen Antrieb erhiel¬ten , die Ausführung einer Straßenanlagc nicht dann noch auf -znschieben , wenn das Bedürfniß sich durch die angefangenenBauten offenbare , treffe heute nicht mehr zu , da das Banenhäufig genug zur Spekulation und über das Bedürfniß hinauserfolge . Jeder Grundeigenthümer erwerbe dadurch , daß er baue ,den Anspruch auf zahlreiche Leistungen der Gemeinde hinsichtlichder öffentlichen Gesundheitspflege , des sicherheitspotizeilichen ,des Feuerschutzes u . s. w . , so daß von einem natürlichen Rechtdes Eigenthümers , auf seinen Grund zu bauen , wie und wanner wolle , keine Rede sein könne. Auch diese Bestimmung habeZu den zu erwartenden Mißständen offenbar nur darum nicktgeführt , weil dem großen Publikum nicht bekannt sei, wie wenigbei uns ein von der Gemeinde beantragter und nach Anhörungaller Betheiligten , sowie auf Grund eingehender technischer Gut¬achten staatsicilig genehmigter und öffentlich verkündigter Bau¬plan thatsächlich zu bedeuten habe.Es wird also beantragt , den Art . 8 zu streichen, vorbehaltlichder Pflicht der Gemeinde , in einer Anzahl von Fällen , in denendas billig erschiene und welche der Bericht einzeln aufführt , dieStraßengelände zu erwerben bezw. wegen der Nachthrile de»Bauverbols Entschädigung zn leisten . Die Kommission verlangtaber weiter , cs solle jede Gemeinde befugt sein , ortsstatutarischzu beschließen, an welchen im Bauplan vorgesehenen Straßen ,bezw. Straßenstrecken gebaut werden darf .In längerer Debatte , an welcher sich die Herren Bräunig ,Habermehl , vr . Schluffer , Schnetzler , Moll , vr . Tboma undWeber betheiligen , wird zunächst übereinstimmend der Strichdes Art . 8 als dringendstes Bcdürfniß festgestellt und der bezüg¬liche Tbeil der Denkschrift mit einer unwesentlichen Redaktions -änderung einstimmig angenommen . Nur bezüglich der von derKommission empfohlenen Fassung hinsichtlich der EntschädigungS -pflicht wird von Habermehl ein Bedenken erhoben ; die Ver¬sammlung einigt sich jedoch dahin , daß der Großh . Regierungin dieser Beziehung nur Material zur Verfügung gestellt , dieendgiltigr Fassung aber der Großh . Regierung überlassen fein solle .Zu dem weiteren Vorschlag der Kommission , es solle demOrtsstatut überlasten werden , zu bestimmen, bis zu welcher Grenzegebaut werden dürfe , schlägt Bräunig eine Abänderung dahinvor , eS solle dem Einzelnen auch jenseits dieser Grenzen gestattetsein, zu bauen , wenn er den Bauplan einbalte und Straße ,Wasserleitung rc . ans eigene Kosten herstell«. Gegen diesen Vor¬schlag werden jedoch insbesondere von Schnitzler erhebliche Be¬denken erhoben ; schließlich nimmt der Städtetag den Kommis¬stonsantrag mit einer unwesentlichen RedaktionSändrrung an .5 . Nach Art . 10 des Gesetzes kann der Brzirksrath Straßen -Pläne auch auf Antrag von Bauunternehmern und Baugesell » !

schäften feststrllen , dir auf ihrem Eigenthum Straßen oder ganzeOrtstheile zur Aufführung bringen wollen . Die Kommissionwünscht eine Ergänzung dieser Bestimmung dahin , daß aufdiesem Wege Stadtbaupläne , welche bereits auf Antrag der Ge¬meinde genehmigt sind , ohne Zustimmung der letzteren nicht ge¬ändert werden dürfen , der vom Ortsbanplan umfaßte Bereichalso von der Anwendung de» Art . 10 ausgeschlossen wird . Beidem großen Einfluß , den der Plan auf den Werth des bethei -ligten Gruudeigcnthums hat , sollten Aenderungen thunlichst er¬schwert sein ; aber auch das öffentliche Interesse gebiete das » dadie Spekulation oft genug darauf ausgehe , Zwischenstraßen aus -zuführcn , wodurch zwar das Gelände für den persönlichen Vor¬theil des Besitzers mehr ausgcnützt , die Anlage geräumiger Höfeund Gärten , also die Fürsorge für Luft und Licht aber er¬schwert werden .
Nach kurzen empfehlende» Worten HabermehlS und Bräunigswird der Kommissionsantrag angenommen .
6. Die Kommission regt an , es solle eine neue Bestimmungin das Ortsstraßengesetz aufgenommen werden , wonach bei Ab¬schätzung von unbebautem , an keiner bestehendenStraße gelegenemGelände , welches nach dem Bauplane zur Herstellung neu anzu¬legender Straßen oder Plätze erforderlich ist , nicht derBauplatzwerth zu Grunde gelegt werden dürfe . In der Praxishätten sich Gericht und Sachverständige dieser Erwägung vielfachverschlossen . Auch dieser Antrag wird nach kurzer Debatte , ander sich Habermehl , vr . Thoma und Schnetzler betheiligrn , unver¬ändert angenommen .

7 . Nach Art . 9 Abs - 2 des Gesetzes vom 3 . März 1880 könnendie Eigentbümer schonfrüher aufgeführter Bauten ,wenn diesen die Straße in hervorragendem Maße beson¬deren Nutzen bietet , angehalten werden , einen „ entsprechen¬den Beitrag " zu den Straßenkosteu zu leisten , währenddie Eigenthümrrnicht überbauter Grundstückenach Abs . 1 ebendaselbst auch dann , wenn ihnen die Straßekeinen hervorragenden oder besonderen Nutzengewährt , zum Ersatz der gesammten Straßcnkosten beigezogenwerden können . Ein innerer Grund für die derart verschieden¬artige Behandlung überbauter und nicht überbauter Grundstückesei nicht aufzufinden , cs solle vielmehr die Frage , ob ein denKostenersatz rechtfertigender Bortheil thatsächlich vorliege , derPraxis überlasten werden : man wisse nicht recht , worin dirgeforderte Besonderheit des Nutzens bestehe , wann derNutzen als hervorragend anzusehen sein solle. Aus diesemGrunde wird Beseitigung der Unterscheidung zwischen überbautenund nicht überbauten Grundstücken empfohlen . Nach kurzen Aus¬führungen Bräunigs , der mit Bortrag eines Falles aus derMannheimer Praxis den Antrag unterstützt , findet der letztereunveränderte Annahme .
8 . Nach Art . 12 des Gesetzes, wie er aus den Berathüngen derZweiten Kammer hervorging , können Hauseigenthümer zu denKosten der neuen Herstellung der „ vor ihren Grund¬stücken hinziehenden "

Abzugskanälc brigezogcn werden .Diese Kostender thrilung sei unbillig ; die Kanalisation sei eineinheitliches Ganze und die einzelnen Kanäle seien bei verschieden¬artiger Beschaffenheit und Ausdehnung bestimmt, einander wechsel¬seitig » nicht der durchgezogencn Straße allein , zu dienen . Sosteigen in Karlsruhe die Kosten für den laufendm Meter Straßen¬kanal zwischen 20 und 420 M . auf und ab . Es sollten vielmehrdie Kanalkostenbeiträge nach dem Aufwand der gesammten Stadt -cntwässerung , und nicht nach jenen für den zufällig in derbetreffenden Straße anzulegenden Kanal bemessen werden . Dieshabe allerdings das Ministerium des Innern für zulässig erklärt ,aller » man wisse nicht , wie sich die Verwaltuugsgerichte dazustellen . So erscheine es geboten , den Sin « des Gesetzes unterAbänderung des gegenwärtigen Wortlautes in der bezeichnet«»Weise klar zu stellen.
Nach kurzer Diskussion beantragt Weber den Vorschlag da¬hin zu fassen , daß die bezeichnete Vertheiluugsart durch Orts¬statut angeordnet werden könne . Schnetzler erklärt sichdamit einverstauden , worauf der Kommissionsantrag mit der vonWeber vorgeschlagenen Aenderung einstimmig angenommen wird .9 . Nach Art . 9 und 12 des Gesetzes kann bezüglich derStraßen - und der Kaaalherstellungen den an »grenzenden Grund - bezw. Hauseigenthümern die Tragungoder der Ersatz der Kosten bezw. eines Theils derselbenortsstatutarisch aufgcgeben werden . Die Gemeinde ist also be¬rechtigt , die fragliche » Arbeiten selbst ausführcn zu lassen undden Aufwand nachher auf die Betheiligten umzulegcn . Andersverhält es sich nach dem Wortlaut des Art . 13 bezüglich deröffentlichen Gehwege , indem hier nur die Pflicht derBeste llung und Unterhaltung , nicht aber die desKosteu -ersatzcs den Betheiligten aufgegcben werden kann Ob das Gesetzdiese Unterscheidung gewollt hat , könne zweifelhaft sei», jedenfallssei sie in seinem Wortlaut begründet . Das praktische Bedürfnißverlange nun aber in vielen Fällen , daß der Gemeinde di« Mög¬lichkeit offen stehe , auch die Gehwege von sich aus hrrzustelleabezw - zu unterhalten und die Kosten nachher von den Angreazerneinzufordern . Es bestehen nun zwar z . B . in Karlsruhe staats -seitlg genehmigte Ortsstatute , wonach die Gemeinden selbst dieGehwege Herstellen bezw. unterhalte » und die Kosten auf dieAngrenzer verthcilen kann . Auch sei eine solche Regelung durch§ 9 der Vollzugsverordnnng vom 22. Januar 1873 zugelassen .Immerhin aber könne es bei der Unsicherheit der Rechtsgrund¬lage geschehen, daß die Berwaltnngsgerickte solche Bestimmungenals giltig nickt anerkennen , wonach dann eine praktisch gut be¬währt « Ordnung hinfällig würde und die Gemeinde zudem durchdie nicht auSblcibenden Rückforderungen der zur Ungebühr bereitsbezahlten Beiträge in großen Nachtheil käme . Es sollte daherdie Rechtsgiltigkeit statutarischer Vorschriften der fraglichen Artdurch entsprechende Abänderung der gegenwärtige « Fassung desArtikel 12 sicher gestellt werden . Gegen den Vorschlag der Kom¬mission erhebt sich rin Widerspruch nicht, dagegen regt vr . Wa lz ,unterstützt von vr . Tboma , an , es möge eine gesetzliche De¬finition der Begriffe Ortsstraße und Ortsetter durch Einfügungeines entsprechenden Vorschlags in die Denkschrift angeregt werde».Nach längerer Debatte über diese Begriffe , an der sich auchSchnetzler , Gönner , vr . Gautier , vr . Wilckens ,Bräunig und G esel l betheiligen, beantragt vr . Wilckens ,von einer derartigen Anregung ab, »sehen , da der Werth der¬artiger Definitionen zweifelhaft , jedenfalls aber die Sache nicht

»



hinreichend vorbereitet sei, der Städtetag beschließe, zgm nächsten
Punkt überzugehen .

10. Nach Art . 9 , 12 , 13 des Gesetzes und 88 8 und 9 der
Vollzugsverordnung vom 22 . Januar 1876 dürfen die Kosten¬
beiträge für Straßen und Kanäle erst dann festgestellt werden ,
wenn der wirkliche Aufwand der fraglichen Anlagen ermittelt ,
d . h . also erst dann , wenn die Anlagen in ihrer ganzen Ausdehnung
fertig gestellt sind . DieS sei unzweckmäßig , da oft eine solche
Anlage nur stückweise hergestellt und bis zu ihrem endgiltigen
Abschluß eine lange Zeit verfließe . Infolge dessen seien wegen
der wechselnden Boden - und Arbeitswerthe oft die früheren
Kostenanschläge nicht mehr zutreffend und der Grundbesitzer
wisse nicht einmal annähernd , wie hoch sich seiner Zeit der von
ihm zu erhebende Beitrag belaufe . Es soll vielmehr nach Ansicht
der Kommission gestattet sein , gleich von vornherein im Orts¬
statut auf Grund des Voranschlags die Kostenbeiträge bestimmt
festzusetzen. Ter Kommissionsantrag wird nach kurzen Aus¬
einandersetzungen Schnetzle rs angenommen .

11 . Nach Art . 1 des Gesetzes werden Streitigkeiten zwischen der
Gemeinde und den einzelnen Grundbesitzern über die den letztere»
auf Grund Art . 9 , 12 , t3 angesonnenen Leistungen vor den
Verwaltungsgcrichten verhandelt und nach dem allgemei¬
nen Maß st ab entschieden , den der Gemeindebe -
schlußfür denBeizug des an die Straße gren¬
zenden Eigenthums fest stellt . Nun habe aber eine
neuerliche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Wider¬
spruch mit der Entstehungsgeschichte der Gesetzesstelle eine Klage
auf Zahlung des Gehwegkostenbeitrags abgewiesen , weil der frag¬
liche Gehweg den Angrenzern keinen Nutzen bringe , somit den
Verwaltungsgerichten das Recht zuerkannt , in jedem einzelnen
Falle die ortsstatutarischen Bestimmungen darauf zu Prüfen , ob
dieselben materiell gerechtfertigt sind . Danach würden
die Ortsstatuten über Straßenbaukosten aufhören , bindende Norm
zu sein ; es müßte ihre materielle Berechtigung in jedem Streitfall
besonders nachgewiesen werden und eine ganze Unzahl von Pro¬
zessen würde aus einem solchen Rechtszustande für die Gemein¬
den erwachsen . Der Kommission scheint daher ein Ausspruch
des Gesetzgebers angezeigt zu sein , eine authentische Inter¬
pretation , welche in einer jeden Zweifel ausschließenden Fassung
feststellt, daß die Verwaltungsgerichte über die materielle Berech¬
tigung ortsstatutarisch angeordneten Leistungen der in Art . 9,
12 und 13 des Gesetzes bezeichneten Art nicht zu entscheiden
haben , sondern in dieser Beziehung an das Ortsstatut gebunden sind.

Der Antrag wurde debattelos angenommen .
12. Nach 8 73 der Städteordnung besitzt die Gemeinde hin¬

sichtlich der Straßen - und Kanalkostenbciträgc ein allen älteren
Vorzugs - und Untervfandsrechten nach stehendes Vorzugs -
recht . Da hier offenbar ein Redaktionsversehen vorliege , indem
das Recht der Gemeinde ein Untcrpfandsrecht , kein Vorzugsrecht
sei, so beantragt die Kommission zunächst , die Berichtigung des
Wortlautes zu veranlassen -

Nach Abs . 2 Ziff . 2 des 8 73 ist weiter zur Wahrung des
Rechts in das Pfandbuch einzutragen :

. Der durch Gemeindebeschluß festgesetzteBetrag des auf das
einzelne Grundstück entfallenden Beitrags .

"

Nach Ansicht der Kommission bedarf diese Bestimmung einer
Abänderung , weil der Betrag nach gegenwärtiger Gesetzgebung
überhaupt nicht durch Gemeindebeschluß festgesetzt , sondern erst
später — allerdings nach Maßgabe des Gemeindebeschlusscs -
auf Grund des wirklichen Aufwands berechnet wird . Infolge
dessen könne der Eintrag erst erfolgen , wenn die Straße an den
Kanal ausgeführt ist ; dadurch werde aber das Interesse der
Gemeinde ebenso sehr gefährdet wie die Sicherheit im Handels¬
verkehr mit Liegenschaften .

Die Kommission schlägt folgende Fassung vor :
„ Zur Wahrung derselben muß in das Unterpfandsbuch eine

bezirksamtlich bestätigte Urkunde eingetragen werden , in welcher
bezeichnet sein muß

1 . das Grundstück und dessen Eigenthümer ,
2 . der Gemeindebeschluß , nach welchem sich der Beitrag

bemißt ."
Der Städtetag erklärt sich mit dem Antrag der Kommission

einverstanden ; Weber macht jedoch darauf aufmerksam , daß das
gegenwärtig der Kammer vorliegende Gesetz über die Unterpfands¬
rechte eine etwas veränderte Redaktion bedinge , und schlägt Zu¬
fügung einer weiteren Ziffer 3 vor , lautend :

3 . „Der Beitrag , welcher nach dem Gemeindebeschluß auf daS
Grundstück entfällt und , in so fern er noch nicht festgestellt ist,
der voranschlagsmäßige Betrag desselben.

"

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen . Nachdem so
sämmtliche Punkte des Entwurfs berathen waren , wird die
ganze Vorlage mit den angeführten Aenderungen einstimmig an¬
genommen .

1)r . Wilckens spricht sodann nochmals Herrn Bürgermeister
Schnetzler den Dank des Städtctags für seine Arbeit aus .

Der Städtetag geht hierauf über zur Berathung des zweiten
Gegenstandes , nämlich :

Antrag der Kommission des Städtitags zur Ausarbeitung
des Entwurfs einer Dienst - und Gehaltsordnung für die städti¬
schen Beamten :

Der Städtetag wolle beschließen, es sei eine Petition an die
Großherzogliche Regierung und an die beiden Kammern der
Ständeversammlung dahin zu richten , daß durch ein auf dem
gegenwärtigen Landtag zu vereinbarendes Gesetz der letzte Absatz
in 8 184 des Forstgesctzcs , besagend :

„En tge gen g esetzteV erträ g e finden nicht statt " ,
aufgegehoben werde -

Zur Begründung des Antrags führt Gönner aus : Das Mi¬
nisterium des Innern gebe dem 8 184 des Korstgesetzes die Aus¬
legung , daß die Gemeindebehörden nicht befugt seien , ihre Wald¬
hüter zu entlassen , sondern nur das Bezirksamt . Die Gemeinde -
waldhütcr seien hienach die einzigen Bediensteten , bezüglich deren
der Gemeinde kein selbständiges Recht zustehe, von sich aus zu
befinden , ob deren Entfernung aus dem städtischen Dienste durch
das gemeindliche Interesse als geboten erscheine. Unter diesen
Umständen sei die Kommission zur Ausarbeitung einer Dienst -
und Gehaltsordnung für die städtischen Beamten zu der Ansicht
gelangt , daß die Gemeindewaldhüter , so lange für sie diese
exzeptionelle gesetzliche Bestimmung gelte , in den Gehaltstarif
nicht einzureihen und somit unter die städtischen Beamten , auf
welche die Dienst - und Gehaltsordnung Anwendung finde, nicht
aufzunehmen seien . Es müsse unbedingt als unstatthaft erschei¬
nen , solchen Beamten , auf deren Entfernung aus dem städtischen
Dienste der Stadtverwaltung ein entscheidender Einfluß nicht
zukomme , die mit der Unwidcrruflichkeit der Anstellung verbun¬
denen weitergehenden Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung
einzuräumen .

Bcvor nun diese Ausschließung der Waldhüter von den be -
zeichneten Bortheilen zum Vollzug komme , solle wenigstens der
Versuch gemacht werden » eine Abänderung der Gesetzesbestim¬
mung herbeizuführen , zumal die Bestimnrupg heutzutage keinen
inneren Grund mehr für sich habe ; es sei dem Staatsinteresse
vollkommen genügt , wenn der Staatsbehörde das Entlaffungs -
recht neben der Gemeinde verbleibe .

Die Diskussion , an der sich vr . Wilckens , Schnetzler ,
1>r . Walz und vr . Thoma betheiligen , ergibt völlige Ueber-
einstimmung mit dem Kommissionsantrag , nur möchte Schnetz¬
ler die Begründung dahin abgeändert wissen , daß der Städtetag
die vom Ministerium gegebene Auslegung des 8 184 des Forst¬
gesetzes nicht für ganz zweifellos halte . Der Städtetag tritt dem
Antrag bei.

Zum Schluß ist der Vorort für die nächste Tagung zu be¬
stimmen ; auf Antrag Habermehls wird Pforzheim alS solcher
bezeichnet.

Nachdem noch Gönner dem Vorsitzenden den Dank des
Städtetags für die umsichtige Leitung der Verhandlungen aus¬
gesprochen , schließt der Vorsitzende um V?2 Uhr die Sitzung .

Grotzherzogthunt Baden .
Karlsruhe , den 10 . Dezember .

* (Dem „Verordnungsblatt der Generaldirektion
der Groß h . Badischen Staat - eisenbahnen "

) Nr . 57
zufolge wurde Geld aufgefunden : am 22 . November im Zug 40
ein Handkorb mit verschiedenem Inhalt , worunter ein Geldtäsch¬
chen mit 7 M . 62 Pf . Der Fundgegcnstand wurde in Mannheim
abgeliefert ; am 22 . November im Zug 5 der Betrag von 10 M .
und in Karlsruhe abgeliefert ; am 27 . November im Bereiche
des Bahnhofes in Heidelberg ein Geldtäschchen mit 4M . 16Pf .

* (Im großen Museumssaale ) hält am Samstag
den 14 . Dezember , Abends 7 Uhr , auf Veranlassung der Mu -

seumSgesellschaft Herr Geheimerath Prof . vr . v. Holst einen
Vortrag über das Thema : „ Utopien , ein sozialpolitischer Rc
formtraum deS 16. Jahrhunderts ."

* ( Allgemeine Vvlksbibliothek . ) Vom 2 . bis
8. Dezember wurden an 442 Besucher 537 Bände ausgeliche » .

> . Konstanz , 8 . Dez . ( Konzert . — Llpenverein -
Postgebäude . — Gemäldesammlung . ) DaS vorgestern
Abend im großen Saale des JnselhotelS veranstaltete „Liebe-
Konzert " darf als ein ruhmreiches Blatt in den Annalen des
„Bürgervereins Bodan " bezeichnet werden . Außer einigen von
dem 6b Stimmen zählenden Männerchor prächtig vorgrtragcncn
kleineren Liedern war eS insbesondere die letzte Nummer , „Der
Choral von Leuthen ", eine mächtig ergreifende Komposition des
gefeierten Altmeisters Liebe, deren musterhafte Wiedergabe ( nach
dem Ausspruche des anwesenden Komponisten selbst) die zahlreich
versammelten Mitglieder und Gäste zu stürmischen Beifallsbe -
zeugungen hinriß , um so mehr , da es das erstemal war , daß
dieses jüngste Werk Liebe's in Europa zur Aufführung gekommen
ist . Dem Schöpfer der herrlichen Tondichtung wurde von dem
Vcrcinsvorsiand , Herrn Rcuß , unter freudiger Zustimmung des
Publikums ein großer , frischer Lorbeerkranz mit entsprechender
Widmung überreicht und damit im Namen der Versammlung
die herzlichsten Glückwünsche zum 70 Geburtstage des verdienten
Jubilars verbunden . Nicht ««erwähnt wollen wir lassen , daß
auch Frau Therese Liebe auS London , die Tochter des Gefeierten ,
sich wieder durch den Vortrag von 3 Nummern als vollendete
Meisterin auf der Violine gezeigt hat . Reichen Beifall erntete
auch Frau Hildegard Ru pp ert ans Karlsruhe , die wir als
eine gutgcschulte Sopransängerin mit reiner , klangvoller Stimme
kennen gelernt haben . Der klingende Erfolg des nach allen
Seiten hin auf 's schönste und beste verlaufenen Konzertes ist,
wenn auch kein überaus großer , immerhin ein solcher , daß
dem greisen Künstler ein werthvollcs Andenken an die erste
Aufführung seines „Chorals von Leuthen " übergeben werden
kann . — In der gestern Abend abgchaltenen Generalversamm¬
lung der hiesigen Sektion des Deutschen und Oesterreichischen Al -
penvcreins ist die bisherige Vereinsleitung , nämlich Herr Land -
gerichtsratb vr . Eller als Vorstand , Herr Rektor vr . Klce -
mann als Stellvertreter und Herr Architekt Holzmann als
Kassier , wiedergewählt worden . — Das neue Reichspostgebäude
wurde bereits theilwcise in Gebrauch genommen , indem die
Drähte der Telephonleitung , die bisher an einem Holzgerüste in
provisorischer Weise angebracht waren , um an dem Thurme über
der Mitte der nördlichen Fa ^ ade , der zur Ausnahme von je SO
Isolatoren auf jeder seiner vier Seiten eingerichtet ist , ihre de¬
finitive Befestigung erhalten haben . — Die bekannte äußerst
werthvolle Glasgemäldcsammlung unseres verstorbenen Mitbür¬
gers Vinzent wird vorerst unserer Stadt erhalten bleiben . Die¬
selbe ist von seinen Erben aus den Kisten , worin sie mehrere
Jahre verwahrt gelegen , ausgepackt und im Kapitelssaal über
dem nördlichen Kreuzgang des Münsters aufgestellt worden , wo
sie demnächst gegen ein kleines Entgelt dem Publikum zur Be¬
sichtigung zugänglich gemacht werden soll .

Handel und Verkehr.
Breme « , 9. Dez. Petroleum - Markt. Schlußbericht . Stan¬

dard white looo 7.2S. Fest . — Amerikan . Schweineschmalz ,
Wilcox , 36 ' /- .

Kitt » , 9 . Dez . Weizen per März 20 65 , per Mai 20 .85 .
Roggen Per Mär » 17 .75 , per N . ai 17 .85 . Rüböl per 50 KZ
per Mai 68 .40.

üruwerpe « , S. Dez. Petco rum - Markt. Schlußbericht .
RaffinirteS , Type weiß , dispon . 171, » per Dezember 17V-, per
Januar -März 17Vn , per Januar 17' /» . Still . Amerik . Schweine¬
schmalz , nicht verzollt » diSpon . , 88V« Frcs .

Pari - , 9 . Dez. Rüböl per Dezember 84 .50, per Januar 84 .50 ,
per Januar -April 83 .75 , per März - Juni 80 .25 . Fest . —
Spiritus per Dezember 37 .—, per Mai - August 40 .25 . Still . —
Zucker , weißer , Nr . 3 , per 100 Kilogr . » per Dezember 32 .80,
per März -Juni 34 .25 . Träge . — Mehl , 12 Marques , per
Dezember 52,50 , per Januar 52 .30, per Januar -April 52 .80 ,
per März - Juni 53 .50 . Beh . — Weizen per Dezeuiber
22 .90 , per Januar 23 . — , per Januar -Avril 23 .30 , per März -
Juni 23 .80 . Beh . — Roggen per Dezember 15 .25 , per
Januar 15.40 , per Januar -April 15.80 , per März - Juni 16.50 .
Beh . — Talg 59 . — . Wetter : kalt .

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe .

Bürgerliche Rechtspflege .
Konkursverfahren .

A .549 . Nr . 29,201 . Mannheim .
Uebcr das Vermögen des Kaufmanns
August Kocks dahier wurde heute ,
am 7 . Dezember 1889 , Nachmittags
4 Uhr , das Konkursverfahren eröffnet .

Privat Carl Keim dahier wird zum
Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis zum
18 , Januar 1890 schriftlich bei dem
Gerichte oder mündlich bei der Gerichts -
schreiberei anzumelden .

Es wird zur Beschlußfassung über
die Wahl eines andern Verwalters , so¬
wie über die Bestellung eines Gläubiger -
ausschuffes und eintretenden Falls über
die in 8 120 K .O . bezeichneten Gegen¬
stände auf

Dienstag den 7 . Januar 1890,
Bormittags 10 Uhr ,

und zur Prüfung der angemeldcten
Forderung auf
Donnerstag den 30 . Januar 1890,

Vormittags 10 Uhr ,
vor dem Unterzeichneten Gerichte , Zim¬
mer Nr . 81 , Termin anberaumt .

Allen Personen , welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sache im Besitz
haben oder zur Konkursmasse etwas
schuldig sind , wird aufgegeben , nichts
an den Gemeinschuldner zu verab¬
folgen oder zu leisten , auch die Ver¬
pflichtung auferlegt , von dem Besitze
der Sache und von den Forderungen ,
für welche sie aus der Sache abgei än¬
derte Befriedigung in Anspruch nehmen ,
dem Konkursverwalter bis zum

Samstag den 4. Januar 1890,
Anzeige zu machen .

Frnbura , den 7. Dezember 1889 .
Der Gerichts ) chrciber

deS Großh . bad . Amtsgerichts .
Dirrler -

A .550 . Nr . 53,451 . Heidelberg .
Der Konkurs über das Vermögen des
Cigarrcnfabrikanten Bernhard K n a e -
b e l von Kirchheim b . H . , ist durch
rechtskräftig bestätigten Zwangsverglrich

beendigt
'und wird hiermit aufgehoben .

Heidelberg , 9 . Dezember 1889.
Großh . bad . Amtsgericht ,

gez. Büchner .
Dies veröffentlicht :

Der Gerichtsschreiber .
Braungart .

A,551 . Nr . 9170 . Neustadt . In
dem Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des flüchtigen Matthä Küstler
von Röthenbach wird der Schlußtermin
nach 8 150 der K . O . auf

Freitag den 3. Januar 1890,
Vormittags 9 Uhr ,

anberaumt .
Neustadt , 6. Dezember 1889.

Großh . bad . Amtsgericht ,
lgez ) vr . Köhler .

Dies veröffentlicht :
Der Gerichtsschreiber .

Heiß .
BermSgeusabsonderuug .

N .5S2 . Nr . 59,052 . Mannheim .
Durch Urtheil Großh . Amtsgerichts II
dahier vom 4 . l . M . wurde die Ehefrau
des Händlers Peter Conrad Schauß ,
Crescentia , geb. Bastian , über dessen
Vermögen das Konkursverfahren eröff¬
net ist , für berechtigt erklärt , ihr Ver¬
mögen von demjenigen ihres Ehemanns
abzusondern .

Mannheim , 9. Dezember 1889.
Gerichtsschreiberei Großh . Amtsgerichts .

Hoerst .
Berscholleuheitsverfahren .

A,553 . 1 . Nr . 13.624 . Säckingen .
Der am 19 . Oktober 1853 in Elchen
geborene Ludwig Heckendorn , zuletzt
wohnhaft inOeflingen , welcher im Mai
1877 von Cape Giradeau - Missouri ,
Nordamerika , die letzte Nachricht in seine
Heimath gelangen ließ , wird aufgefor¬
dert ,

innerhalb Jahresfrist
Kunde von seinem Leben hierher gelan¬
gen zu lassen, widrigenfalls er für ver¬
schollen erklärt und sein Vermögen sei¬
nen umthmaßlichen Erben , nämlich seinen
halbbürtigen Geschwistern : Karl Frie¬

drich und Wilhelm in Oeffingen , Marie
Heckendorn in Säckingen und Elise
Heckendorn in Rheinfeldcn , sowie Jo¬
hann Georg Heckendorn in Ohio , den
ersteren Beiden minderjährig und unter
Vormundschaft des Trutpert Gersbach
in Hütten gegen Sicherheitsleistung in
fürsorglichen Besitz übergeben werden
würde .

Säckingen , den 2 . Dezember 1889.
Großh . bad . Amtsgericht .

Krebs .
A .510 .2 . Nr . 57,256 . Mannheim .

Christian Engelke , geb . d . 19 .Juli 1860,
Sohn des Andreas Engelke von Brühl
in Baden und der Barbara , geb. Her¬
weh von Sandhofen , welcher seit dem
Jahre 1883 vermißt wird , wird hiermit
aufgefordert ,

binnen Jahresfrist
von seinem gegenwärtigen Aufenthalts¬
ort Nachricht zu geben , widrigenfalls
er für verschollen erklätt wird .

Mannheim , den 30 . November 1889.
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
C . Wagenmann

Erbvorladmigen .
A .450 . Rickenbach . Der in Ame¬

rika an unbekannten Orten abwesende
Josef Spitz von Herrischried wird zur
Aufnahme und Theilung der Vcrlaffcn -
schaft seiner Mutter, - Rupert Spitz
Ehefrau , Salomea , geb. Kohlbrenner
in Herrischried , mit Frist von

drei Monaten
und mit dem Bedeuten anher vorge¬
laden , daß bei seinem Ausbleiben die
Erbschaft Denen zngetheilt werde , denen
sie zukäme , wenn der Geladene den
Erbanfall nicht erlebt hätte .

Rickenbach , den 3 . Dezember 1889.
Steiger , Notar .

N .535 . Rastatt . Pius und Felix
Dürrschnabel , beide von Bietigheim ,
vor mehreren Jahren nach Amerika aus -
gcwandert und seitdem vermißt , sind zur
Erbschaft auf Ableben ihres Vaters
Leonhard Dürrschnabel » gewesenen Land¬

wirths in Bietigkeim , kraft Gesetzes
mitberufen .

Dieselben werden deshalb zur Bcr -
mögensaufnahme und zu den Theilungs -
verhandlungen mit Frist von

drei Monaten
mit dem Anfügen vorgeladen , daß , wenn
sie nicht erscheinen, die Erbschaft Denen
werde zngetheilt werden , welchen sie zn-
käme, wenn die Vorgeladenen zur Zeit
des Erbanfalls nicht mehr gelebt hätten .

> Rastatt , am 1 . Dezember 1889.
! Großh . Notar :

Herrmann .
A .536 . Rastatt . Leopold Strick -

faden von Waldprechtsweier , vor meh¬
reren Jahren nach Amerika ausgewan -
dert und seitdem vermißt , ist zur rb -
schaft auf Ableben seiner Mutter , der
Thomas Strickfaden Ehefrau , Maria
Anna , geb. Käst , von Waldprechtsweier
kraft Gesetzes mitberufen .

Derselbe wird deshalb zur Vermögens
aufnahme nnd zu den TheilungSver
Handlungen mit Frist von

drei Monaten
mit dem Bedeuten vorgeladen , daß ,
wenn er nicht erscheint , die Erbschaft
Denen würde zngetheilt werden , wel¬
chen sie zukäme, wenn der Borgeladene
zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr
gelebt hätte .

Rastatt , am 6 . Dezember 1889 .
Großh . Notar
Herrmann .

A .537 . Tanberbischofsheim . Mi¬
chael Englert aus Gützingen ist in
Amerika und dessen Aufenthaltsort dies¬
seits unbekrnnt .

Derselbe ist nun zum Nachlaß feines
Bruders Georg Michael Englert in
Jlmspan mitberufcn und wird hiermit
öffentlich aufgefordcrt ,

binnen drei Monaten
bei dem Unterzeichneten Notar sich zu
den Theilungsverhandlungen und zur
Empfangnahme des Erbtheils zu mel¬
den , ansonst die Erbschaft nur Denen

>zugewiesen wird , welchen sie znkäwe ,

wenn der Geladene zur Zeit der Erb¬
schaftseröffnung nicht mehr am Leben
gewesen wäre .

Tanberbischofsheim , 7. Dezbr . 18SS.
A . Weindel , Notar .

A .547 . Achern - Bernhard Früh ,
Bäcker von Sasbach , unbrkann wo ab¬
wesend in Amerika , ist zur Verlaffcn -
schaftstheilung auf Ableben seines Va¬
ters , Meinrad Früh , Landmirth in
Sasbach , gesetzlich mitberufen .

Derselbe wird hiermit aufgefordcrt »
seine Ansprüche an diesen Nachlaß

binnen drei Monaten
von heute an bei dem Unterzeichneten

^geltend zu machen , widrigenfalls die
! Erbschaft Denen zngetheilt werden wird ,
, welchen sie zukäme , wenn er, der Ge -
! ladene , zur Zeit des Erbanfalls nicht
^ mehr am Leben gewesen wäre .
! Achern , den 5 . Dezember 1889 .

Der Großh . Notar :
A . Fuchs .

Strafrechtspflege .
Ladung .

A . 529 . 1. Nr . 9173 . Neustadt .
Hermann Doll , lediger Metzger von
Donaueschingen , zuletzt wohnhaft in
Neustadt , wird beschuldigt , als beur¬
laubter Reservist ohne Erlaubniß au » -
gewandert zu sein ,

! Uebcrtretuna gegen § 360 Nr . 3 de»
! SttafgesetzbuchS .

Derselbe wird auf Anordnung de»
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Freitag den 14 . Februar 1890,
Vormittags V»9 Uhr ,

vor das Großh . Schöffengencht Neu¬
stadt i Schwarzw . zur Hauptverhand¬
lung geladen . . . . .

Bei unentf chuldigtem Ansbli n wird
derselbe auf Grund der nach 72 der
Strafvrozcßordnung von dev lönigl .
vezirkskommands zu Dona chingen
ausgestellten Erklärung verur ilt wer¬
den .

Neustadt , den 6 . Dczenibe 889 .
Heiß ,

GcrichtSschreiber de» Gr . Au zeucht ».

Drack « « d Verlag der G. Brawu 'scheu Hofbuchdrackerei.
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